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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable~ Mag. Haupt, ·Motter haben am 

11. November 1988 unter der Nr. 2973/J an mich eine schriftliche parla

mentarische Anfrage betreffend Zentralambulanz fUr Alkoholiker gerichtet~ die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. VerfUgt Ihr Ressort Uber Berechnungen hinsichtlich der durch die ambulante 
Behandlung von Alkohol- und TablettensUchtigen anfallenden Kosten? 

2. VerfUgt Ihr Ressort Uber Berechnungen hinsichtlich der durch die 
stationäre Behandlung von Alkohol- und TablettensUchtigen anfallenden 
Kosten? 

3. Wie lautet die Stellungnahme Ihres Ressorts hinsichtlich der Blockierung 
von Erste-Hilfe-Räumen in KrankenhäusernfUraridere dringende Fälle? 

4. Wie lautet die Stellungnahme Ihres Ressorts hinsichtlich der Bedrohung 
anderer Sp~talspatienten durch aggressives Verhalten dieser Kranken? 

5. Welche Überlegungen hinsichtlich einer eigenen Zentralambulanz fUr 
Alkohol- und TablettensUchtige wurden in Ihrem Ressort bereits angestellt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt·: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Dem Bundeskanzleramt liegen keine Berechnungen Uber Kosten der ambulanten bzw. 

stationären Behandlung von Alkohol- und TablettensUchtigen vor. Auch in den 
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Ambulanzen der städtischen Krankenanstalten werden keine gesonderten Auf

zeichnungen Uber Alkohol- oder TablettensUchtige gefUhrt. 

Zu Frage 3: 

Alkohol- und Medikamentenintoxikationen stellen eine ernste Bedrohung dar und 

erfordern eine intensive medizinische Überwachung. Auch durch Alkohol-oder 

Medikamenteneinfluß entstandene Verletzungen bedUrfen der gleichen ärztlichen 

Betreuung wie jede andere Verletzung. 

Zu Frage 4: 

Aggressives Verhalten von Alkohol- oder Medikamentenabhängigen tritt er~ 

fahrungsgemäß in den Spitälern äußerst selten auf. Dem kann durch Einsatz aus

reichend geschulten Personals begegnet werden, wobei sich auch die Beiziehung 

eines Facharztes fUr Psychiatrie empfiehlt. 

Zu Frage 5: 

Zunächst bemerke ich, daß die Errichtung einer Zentralambulanz fUr Alkohol

kranke nicht in die Zuständigkeit meines Ressorts fällt. Mir sind jedoch dies~ 

bezUgliehe Überlegungen bekannt. Experten vertreten - unter BerUcksichtigung 

des Hamburger Modells, welches auch von Vertretern des Gesundheitsamtes der 

Stadt Wien besichtigt und als nicht Uberzeugend beurteilt wurde - die Meinung, 

daß die Einrichtung einer derartigen Zentralambulanz nicht zweckmäßig ist. 

Derartige Zentralambulanzen verfUgen nämlich nicht Uber die notwendige medizi

nische AusrUstung, die erforderlich ist, um bei Betrunkenen Verletzungen und 

Erkrankungen erkennen und behandeln zu können. Eine rasche und bestmögliche 

medizinische Versorgung dieser Patienten wäre nicht gewährleistet. Das der

zeitige Angebot der vorhandenen Schwerpunktspitäler mit ihren verschiedenen 

Fachrichtungen ist für die Erstversorgung sicher besser geeignet, weil es die 

notwendige vielseitige Versorgung ermöglicht. 
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